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Markus Schefer Stiftung BWO Langnau Unterbewerteter Tastsinn

Inhaltsverzeichnis

Teilhabe
«Es braucht Veränderungen» 6

Markus Schefer ist Mitglied im Uno-Behindertenrechtsausschuss.
Er sagt, dass die Schweiz noch einiges unternehmen muss, um die
Uno-Behindertenrechtskonvention zu erfüllen.

Ein Blick in die Zukunft 12
Daniel Oberholzer von der FHNW kommt in seinem Essay
rückblickend zum Schluss: Vielleicht hätte es gar kein grosses
Regelwerk für die Teilhabe gebraucht.

Wie funktioniert Integration im ersten Arbeitsmarkt? 14
Es wird viel getan, um Menschen mit einer Behinderung im ersten
Arbeitsmarkt zu beschäftigen. Doch erst die Hälfte der Betroffenen
hat bislang von den Anstrengungen profitiert.

Zurückgekämpft in einen Job ausserhalb der Institution 17
Christian Hotz wollte weder von der IV abhängig, noch wollte er in
einer Werkstatt beschäftigt sein.

Selbstständiges Wohnen - mit etwas Unterstützung 18
hat eine autistische Störung. Dank dem Pilotprojekt

Luniq in Luzern wohnt er seit einiger Zeit in der eigenen Wohnung.

Selbstbestimmung im Kleinen 22
In der Stiftung BWO in Langnau leben Menschen mit schwersten
Beeinträchtigungen. Sie sollen trotzdem so weit wie möglich über
ihr Leben bestimmen können.

Für mehr Selbstbewusstsein 28
Uwe Pfennig ist Vorstandsmitglied des Selbstvertretervereins
«Mensch zuerst». Er sagt: «Menschen mit Behinderung müssen
Forderungen stellen.»

Integrative Schule statt Schulheim? 32
Dass Kinder mit einer Behinderung dieselbe Schule wie Gleichaltrige
besuchen können, ist eine zentrale Forderung der Uno-Behinderten-
rechtskonvention. Geht der Kanton Basel-Stadt zu weit?

Alter
Neuordnung der Pflegefinanzierung 36

Gesundheitspolitikerin Bea Heim fordert höhere Beiträge der
Versicherung, um die komplexe Pflege zu finanzieren.

Gefragt, aber zu wenige Möglichkeiten 40
Die Ausbildung zur FaBe Betagtenbetreuung soll gefördert
werden. Die Institutionen stellen dafür allerdings zu wenige
Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Technische Hilfe für die Selbstständigkeit 42
Ein neues technisches Gerät soll alten Menschen helfen, so lange
wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben.
Die Herstellerin erklärt, wie es funktioniert.

Kinder & Jugendliche
Eine einheitliche Datenbank 46

Bislang fehlte in der Schweiz eine nationale Statistik zu den
verschiedenen Erziehungseinrichtungen in unserem Land.
Die Internet-Plattform Casadata soll diesen Mangel beheben.

Journal
Lohrs Legislatur 49

Buchtipp 51

Carte blanche 52

Kurznachrichten 52

Impressum: Redaktion: Elisabeth Seifert (esf), Chefredaktorin; Urs Tremp (ut); Claudia Weiss (cw|; Anne-Marie Nicole (amn) • Korrektorat: Beat Zaugg • Herausgeber:
CURAVIVA - Verband Heime und Institutionen Schweiz, 2017, 89. Jahrgang • Adresse: Hauptsitz CURAVIVA Schweiz, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14 • Briefadresse:
Postfach, 3000 Bern 14 • Telefon Hauptnummer: 031 385 33 33, Telefax: 031 385 33 34, E-Mail: info@curaviva.ch, Internet: www.fachzeitschrift.curaviva.ch • Geschäfts-/
Stelleninserate: Zürichsee Werbe AG, Fachmedien, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa, Telefon: 044 928 56 53, E-Mail: markus.haas@fachmedien.ch • Stellenvermittlung:
Telefon 031 385 33 63, E-Mail: stellen@curaviva.ch, www.sozjobs.ch • Satz und Druck: AST & FISCHER AG, Digital Media and Print, Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern,
Telefon: 031 963 11 11, Telefax: 031 963 11 10, Layout: Lisa Oppliger • Abonnemente: Natascha Schoch, Telefon: 041 419 01 60, Telefax: 041 419 01 62, E-Mail: n.schoch@

Qcuraviva.ch»
Bestellung von Einzelnummern: Telefon: 031 3853333, E-Mail: info@curaviva.ch« Bezugspreise 2014: Jahresabonnement Fr. 125.-, Einzelnummer

Fr. 15.-, inkl. Porto und MwSt.; Ausland, inkl. Porto: Jahresabonnement Fr. 150.-, Einzelnummer keine Lieferung • Erscheinungsweise: 11x, monatlich, Juli/

.u.,..„„.ion2oi» August Sommerausgabe • Auflage (deutsch): Druckauflage 4000 Ex., WEMF/SW-Beglaubigung 2017: 2848 Ex. (Total verkaufte Auflage 2777 Ex., Total

SIL Gratisauflage 71 Ex.), Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach Absprache mit der Redaktion und mit vollständiger Quellenangabe. ISSN 1663-6058

CURAVIVA 10 118


	Impressum

